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Gesetz über das Halten von Hunden 1 
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2 Personen, die wiederholt wegen Übertretung der Vorschriften dieses Gesetzes 
oder wegen Missachtung von Anordnungen oder Verfügungen des Gemeinderates 
bestraft worden sind, kann der Gemeinderat ungeachtet der Strafbarkeit die 
Hundehaltung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit verbieten. 

§ 11 3 Generelle Anordnungen des Gemeinderats 

1 Der Gemeinderat kann zum Schutz von Personen und Sachen gegen Beein-
trächtigung oder Gefährdung durch Hunde örtlich begrenzte Verbote und Gebote 
erlassen und auf deren Missachtung Strafe androhen. 
2 Solche Anordnungen sind im Amtsblatt und in den örtlichen Publikationsorga-
nen zu veröffentlichen. 
3 Wer ein Interesse dartut, kann dagegen innert 20 Tagen seit der Veröffentli-
chung Einsprache an den Gemeinderat und gegen dessen Entscheid Beschwerde 
an den Regierungsrat erheben. 

§ 12 Strafbestimmungen 

1 Wer Vorschriften dieses Gesetzes oder Anordnungen des Gemeinderates zuwi-
derhandelt, wird mit Busse bestraft. 
2 Strafbestimmungen anderer Erlasse bleiben vorbehalten. 

§ 13 Rechtsschutz 

Verfügungen des Gemeinderates sind nach Massgabe des Verwaltungsrechtspfle-
gegesetzes mit Beschwerde anfechtbar. 

§ 14 Aufhebung eines Erlasses 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz über das Halten von 
Hunden vom 16. Februar 1967 aufgehoben.4 

§ 15 5 Referendum, Publikation, Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz unterliegt dem Referendum gemäss §§ 34 oder 35 der Kantons-
verfassung. 
2 Es wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
3 Der Regierungsrat ist mit dem Vollzug beauftragt; er bestimmt den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens.6 
 
 
1 GS 17-445 mit Änderungen vom 24. Oktober 2007 (VRP, GS 21-148g) und vom 17. Dezember 
2013 (RRB Anpassung an neue Kantonsverfassung, GS 23-97). 
2 Angenommen in der Volksabstimmung vom 4. Dezember 1983 mit 12 862 Ja gegen 9 158 Nein 
(Abl 1983 1062). Inkraftsetzung auf den 1. Januar 1984 (Abl 1983 1146). 
3 Abs. 3 in der Fassung vom 24. Oktober 2007. 
4 GS 15-374. 
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6 1. Januar 1984 (Abl 1983 1146); Änderungen vom 24. Oktober 2007 am 1. Januar 2009 (Abl 
2008 2697) und vom 17. Dezember 2013 am 1. Januar 2014 (Abl 2013 2974) in Kraft getreten. 

5 Überschrift und Abs. 1 in der Fassung vom 17. Dezember 2013. 


